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Seniorenvertretung Münster, Stadthaus 1, 48127 Münster 
 
Rat der Stadt Münster 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Berthold Tillmann 
48127 Münster                                                            Münster, den 29.10.2008 
 
 
 
Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Fußgängerlichtsignalanlage Albert-Schweitzer-Straße in Höhe des Universitätsklinikums 
Münster (ÖPNV Haltestellen „Uni-Klinikum“) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Seniorenvertretung Münster hat in ihrer Sitzung am 28. Oktober 2008 einstimmig 
beschlossen, dem Rat der Stadt Münster folgende Anregung nach § 24 GO NW zu geben. 
 
 
Der Rat der Stadt Münster möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zur Erhöhung der Sicherheit des die Albert-Schweitzer-
Straße querenden Fußgängerverkehrs eine Fußgängerlichtsignalanlage in Höhe des 
Universitätsklinikums Münster zu installieren. 
 
 
Begründung: 
Auf der Albert-Schweitzer-Straße, einer vierspurigen Hauptausfallstraße, herrscht in Höhe 
des Universitätsklinikums eine hohe Verkehrsdichte durch Pkws, Lkws sowie Busse.  
Es ist zu beobachten, dass vor allem die ÖPNV-Verkehrsteilnehmer, die das 
Universitätsklinikum Münster aufsuchen, insbesondere Seniorinnen und Senioren, 
Menschen mit Behinderungen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und junge 
Familien, d.h. Eltern mit Kinderwagen und Kleinkindern, aufgrund des 
Verkehrsaufkommens Schwierigkeiten haben, die Albert-Schweitzer-Straße zu 
überqueren. 
Um dem Wunsch, vor allem der oben angeführten Bevölkerungsgruppen, nach einer 
verkehrssicheren Querungsstelle gerecht zu werden, wird die Installierung einer 
Fußgängerlichtsignalanlage als geeignete Maßnahme angesehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Heinz Diekel     Helga Hitze              Karl-Heinz Kerkau 
Vorsitzender     Stellvertretende Vorsitzende          Stellvertretender Vorsitzender 


